
Das Verzeichnis GEFMA 922-461 listet beispielhaft die Daten und Dokumente auf, die gemäß einschlägigem Regelwerk im 
Laufe des Lebenszyklus von Aufzugsanlagen zu erstellen und bereit zu halten sind, soweit dies gesetzlich gefordert und/oder im 
Einzelfall vertraglich vereinbart ist. Damit kann das Verzeichnis als Grundlage für die Erstellung einer produktspezifischen 
Lebenslaufakte dienen.
Die Nummer 461 steht dabei für die Ordnungsnummer des Facilities im Katalog GEFMA 924-1 (in Anlehnung an DIN 276).
Es sind folgende Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:
- Während der Konzeptions- und Planungsphase fallen Aufzugsanlagen ins Leistungsbild Fachplanung /Technische Ausrüstung 
(§ 55) der HOAI.
- Während der Herstellungs- und Errichtungsphase sind (je nach Ausführung des Aufzugs) die EU-Aufzugs-RL oder die EU-
Maschinen-VO inkl. der jeweiligen Umsetzungsbestimmungen, die DIN 18385 VOB/C ATV sowie weitere Normen einschlägig.
- Die elektrischen Anlagenteile eines Aufzugs sind im Wesentlichen nach VDE zu dokumentieren.
- Aufzugsanlagen mit hydraulischen Antrieben fallen zusätzlich unter die Bestimmungen der VAwS Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
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